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Merkblatt für Hinterbliebene und Besucher der Friedhöfe der 

Evangelischen Kirchengemeinde Großbeeren 

Unsere Friedhöfe in Großbeeren, Kleinbeeren und Heinersdorf sind nicht nur Orte des Erinnerns 

und der Trauer, sondern auch Orte der Hoffnung, der Begegnung, der Erholung und Kultur. 

Öffnungszeiten 

Unsere Friedhöfe sind während der Tageshelligkeit im gesamten Jahr für den Besuch geöffnet.  

Ein Winterdienst ist nicht eingerichtet. Begehen auf eigene Gefahr.  

Verhalten auf dem Friedhof 

Die Benutzung der Bänke erfolgt auf eigene Gefahr, eine Haftung wird nicht übernommen. 

Kinder dürfen die Friedhöfe nur in Begleitung oder unter Verantwortung Erwachsener betreten.  

Auf den Friedhöfen ist über den §14 des Friedhofsgesetztes hinaus nicht gestattet: 

- Die Wege mit Sportgeräten wie Inlineskatern und Rollschuhen zu befahren. 

- Einfriedungen und Hecken zu übersteigen und Rasenflächen (soweit sie nicht als Wege 

dienen), Grabstätten und Grabeinfassungen zu betreten. 

- Zu essen und zu trinken, sowie zu lagern. 

- Hunde sind an der Kurzleine zu führen. 

Grabstätten 

Die Grabstätten des Friedhofs sind Eigentum der Kirchengemeinde, an denen Nutzungsrechte 

erworben wurden. Die Gestaltungsvorschriften und Pflegevorschriften des Friedhofgesetzes sind 

einzuhalten. 

Nachfolgend die uns wichtigsten Gestaltungsvorschriften 

- Die Grabstätten sollten entsprechend der Bedeutung gestaltet und gepflegt sein.  

- Die Verwendung bestimmter Materialien zur Grabgestaltung sind untersagt: Kunststoff, 

Eternit, Metall, Porzellan, Emaille und ähnliche Werkstoffe.  

- Die Verwendung von Kies, Steinen und nicht verrottbaren Materialien ist nicht erlaubt. 

- Die Abdeckung mit Rindenmulch sollte dezent und in natürlicher Färbung erfolgen. 

- Hecken als Grabeinfassung sind nicht mehr zulässig. 

- Das Aufstellen von Bänken ist nur nach Rücksprache und Genehmigung in Ausnahme-

fällen möglich. 

- Das Ablegen von Blumenschmuck auf den Stellen der Urnengemeinschaftsanlagen ist nur 

an den dafür vorgesehenen Bereichen erlaubt. 

Gerne stehen unsere Mitarbeiter der Friedhofsverwaltung Ihnen bei Fragen zur 

Grabgestaltung zur Verfügung. 

Hinweis in eigener Sache 

Unsere Friedhofsmitarbeiter sind bemüht den Friedhof in seiner Gesamtgestaltung zu pflegen 

und für die Besucher ansprechend zu gestalten. Hierzu benötigen wir aber Ihre Unterstützung. 

Bitte beachten Sie dabei auch ihre Eigenpflegeverantwortung. Unsere Mitarbeiter bieten aktive 

Hilfe an. 

Des Weiteren gilt das Kirchengesetz der EKBO über die ev. Friedhöfe vom 29.10.2016. 


